
Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 07.11.2018 
 

Zu Beginn der Sitzung werden die Anwesenden zur Sitzung des Gemeinderates begrüßt. 
Danach informiert der Vorsitzende, dass aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates keine Beschlüsse bekanntzugeben sind.  
 
Eingehende Zuwendungen und Spenden werden jeweils zum Quartalsende vom 
Gemeinderat genehmigt. Die Einwerbung und die Annahme von Spenden und 
Zuwendungen erfolgt auf der Grundlage des § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung. In der 
letzten Gemeinderatsitzung wurde die Annahme der Zuwendungen und Spenden für das 3. 
Quartal 2018 vom Gemeinderat genehmigt. Im 2. Quartal 2018 sind keine Spenden 
eingegangen. Wir danken allen Spendern für ihre Unterstützung. 
 
Die Versorgung der Gemeinde mit „schnellem Internet“ war im Anschluss Thema. So erfolgte 
die Vorstellung der FFTB-Strukturplanung für das Gemeindegebiet und die Information 
über die aktuellen Ausbauvorhaben. Eine konkrete Verlegung von Glasfaserleitungen 
erfolgte bereits in diesem Jahr im Teilort Hundersingen im Zuge der Verlegung der 
Gasleitung. Im nächsten Jahr ist ein weiterer Teil in Hundersingen sowie die Mitverlegung 
von Glasfaser -ebenfalls mit dem Gasanschluss- im Ortsteil Marbach geplant.  
 
Danach wurde über die Forstbetriebspläne für das Jahr 2019 beraten. Herr Jäger, 
Landratsamt Sigmaringen -Forst, informiert dabei vorab allgemein über die Lage der 
Forstwirtschaft. Herr Müller Forstrevierleiter stellte im Anschluss die Forstbetriebspläne 2019 
vor. Die Holzbodenfläche beträgt insgesamt 217,2 ha. Im Jahr 2019 ist ein Holzeinschlag 
von insgesamt 1.419 Fm (Nadelholz 1.210 Fm und Laubholz 209 Fm) eingeplant. Die 
Aufarbeitung des geplanten Holzeinschlags soll durch Unternehmer erfolgen. Eine 
Kulturfläche von 0,7 ha als An- bzw. Vorbau ist für 2019 eingeplant. Es sind Ausgaben in 
Höhe von insgesamt 75.000 € und Einnahmen von insgesamt 142.900 € veranschlagt. Für 
das Jahr 2016 konnte ein Ergebnis von 86.500 € erzielt werden. Für 2018 liegt das Ergebnis 
bei 55.300 € und für das Jahr 2019 sind ca. 11.500 € eingeplant. Die Forstbetriebspläne 
2019 werden vom Gemeinderat beschlossen.  
 
Zudem erfolgten die Entwurfsbilligung und der Auslegungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Ziegelgasse“. Das Verfahren nach § 13 b BauGB wird zur Aufstellung 
angewandt. Hierfür ist zwar keine Umweltprüfung erforderlich, dennoch muss eine 
artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 
„Ziegelgasse“ sowie der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Ziegelgasse“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB sowie § 74 LBO i.V.m. § 13 b BauGB wurde 
bereits am 19.09.2018 gefasst. . 
Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Begründung, den „Textlichen 
Festsetzungen“, dem Satzungsentwurf sowie dem „Zeichnerischen Teil“ und die „Örtlichen 
Bauvorschriften“ wurden nunmehr gebilligt und sind für die Dauer von einem Monat öffentlich 
auszulegen. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange soll parallel erfolgen.  
 
 

Die öffentlichen Gemeinderatsprotokolle können –nach Fertigstellung– zu den 
üblichen Öffnungszeiten im Rathaus eingesehen werden.  


